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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.08.1993

Norm

StGB §43

Rechtssatz

Unter dem Aspekt der positiven Generalprävention ist zu prüfen, ob zur Erhaltung und Stärkung der Normentreue im

allgemeinen und in Ansehung potentieller Täter in ähnlicher Lage im besonderen der sofortige Strafvollzug geboten ist

oder nicht.
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